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GBO §§ 20, 29, 47 Abs. 2; BGB § 899a; GBV § 15 Abs. 1 c)  

Existenz- und Vertretungsnachweis einer Grundbesitz erwerbenden GbR durch 
Bestätigungserklärungen im Erwerbsvertrag 

1. Die Bezeichnung einer GbR im Urkundseingang des notariellen Erwerbsvertrages unter 
Angabe ihrer Gesellschafter enthält inzidenter die (bestätigende) Erklärung der Gesellschafter, 
dass es die genannte GbR tatsächlich gibt und dass diese (gegenwärtig) aus den namentlich 
genannten Gesellschaftern besteht.  

2. Gibt es keine konkrete Veranlassung, an der Richtigkeit der tatsächlichen Erklärung der 
Gesellschafter im Erwerbsvertrag zu zweifeln, dass eine GbR mit dem konkret bezeichneten 
Gesellschafterbestand gegründet worden ist und in dieser Form auch gegenwärtig noch 
fortbesteht, genügt dies als Nachweis im Sinne der §§ 20, 29 GBO in gleicher Weise wie der 
(erneute) Abschluss des Gesellschaftsvertrages in der Erwerbsurkunde.  

(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























